
56 Gesetzblatt Teil II Nr. 6 — Ausgabetag: 13. September 1990

Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Der 
Kreiswahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung 
an Eides Statt zuständig; en gilt als Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

§22

V er tr auensp erson
(1) In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauens

person und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeich
net werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die 
als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und die
jenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende 
Vertrauensperson.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist,
sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver
trauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklä
rungen zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und entgegenzu
nehmen. . .

(3) Die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver
trauensperson können durch schriftliche Erklärung der Mehr
heit der Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages an den 
Kreiswahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

' 4 §23
Zurücknahme von Kreiswahlvorschlägen

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schrift
liche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertre
tenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange 
nicht über seine Zulassung entschieden ist Ein von minde
stens 200 Wahlberechtigten Unterzeichneter Kreiswahlvor
schlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch 
eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Er
klärung zurückgenommen werden.

§24
Änderung von Kreiswahlvorschlägen

Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einrei
chungsfrist nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensper
son und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt 
oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren nach § 21 
braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach 
§ 20 Abs. 2 und 3 bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über 
die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz I) 
ist jede Änderung ausgeschlossen.

§25
Beseitigung von Mängeln

(1) Der Kreiswahlleiter hat die Kreiswahlvorschläge unver
züglich nach Eingang zu prüfen. Stellt er bei einem Kreis
wahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die 
Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel 
rechtzeitig zu beseitigen.

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein 
gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn
1. die Form'oder Frist des § 19 nicht gewahrt ist,
2. die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 erfor

derlichen gültigen Unterschriften mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei denn, 
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahl- 
vorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht recht
zeitig erbracht werden,

3. bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung 
fehlt, die nach § 18 Abs. 2 erforderliche Feststellung der 
Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise des 
§ 21 nicht erbracht sind.

4. der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so daß seine 
Person nicht feststeht, oder

5. die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt.
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreis

wahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Mängelbeseiti
gung ausgeschlossen.

(4) Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängel
beseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den Kreis
wahlausschuß an rufen.

§26
Zulassung der Kreiswahlvorschläge

(1) Der Kreiswahlausschuß entscheidet am achtundfünf
zigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Kreis
wahlvorschläge. Er hat Kreiswahlvorschläge zurückzuwei
sen, wenn eie

1. verspätet eingereicht sind oder
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses 

Gesetz und die Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es 
sei denn, daß in diesen Vorschriften etwas anderes be
stimmt ist.

Die Entscheidung ist in der Sitzung des Kreiswahlausschusses 
bekanntzugeben..

(2) Weist der Kreiswahlausschuß einen Kreiswahlvorschlag 
zurück, so kann binnen drei Tagen nach, Bekanntgabe der 
Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuß ein
gelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauens
person des Kreiswahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und 
der Kreiswahlleiter. Der Bundes wahllei ter und der Kreis
wahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die 
ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erhe
ben. In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen 
Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwerde 
muß spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl 
getroffen werden.

(3) Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahl
vorschläge spätestens am achtundvierzigsten Tage vor der 
Wahl öffentlich bekannt.

§27
Landeslisten

(1) Landeslisten können nur von Parteien eingereicht wer
den. Sie müssen von dem Vorstand des Landesverbandes 
oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorstän
den der nächstniedrigen Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 des 
Parteiengesetzes), die im Bereich das Landes liegen, bei den 
in § 18 Abs. 2 genannten Parteien außerdem von 1 vom Tau
send der Wahlberechtigten des Landes bei der letzten Bun
destagswahl, jedoch höchstens 2 000 Wahlberechtigten, per
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlbe
rechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages einer der 
in § 18 Abs. 2 genannten Parteien muß im Zeitpunkt der Un
terzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Lan
desliste nachzuweisen. Das Erfordernis zusätzlicher Unter
schriften gilt nicht für Landeslisten von Parteien nationaler 
Minderheiten.

(2) Landeslisten müssen den Namen der einreichenden Par
tei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese enthalten.

(3) Die Namen der Bewerber müssen in erkennbarer 
Reihenfolge aufgeführt sein.

(4) Ein Bewerber kann nur in einem Land und hier nur in 
einer Landesliste vorgeschlagen werden. In einer Landesliste 
kann nur benannt werden, wer seine Zustimmung dazu 
schriftlich erklärt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.

(5) § 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 sowie die §§ 22 bis 25 gelten ent
sprechend mit der Maßgabe, daß die Versicherung an Eides 
Statt nach § 21 Abs. 6 Satz 2 sich auch darauf zu erstrecken


